
Anlage:  Auszug Hauptsatzung



Erweiterungsgebiet des Stadtgebietes der Landeshauptstadt Magdeburg kann der Stadtrat 
nach Maßgabe des§ 86 GO-LSA die Ortschaftsverfassung einführen. 

(2) Das durch die Eingemeindung der Gemeinden Pechau, Randau-Calenberge und Beyendorf 
entstandene Erweiterungsgebiet des Stadtgebietes ist in die Ortschaft „Randau-Calenberge", 
die Ortschaft „Pechau" und die Ortschaft „Beyendorf-Sohlen" eingeteilt. Für die genannten 
Ortschaften ist die Ortschaftsverfassung eingeführt. 

(3) Die Ortschaften sind mit ihren Grenzen in der als Anlage 2 dem Original dieser 
Hauptsatzung beigefügten Karte im Maßstab 1 :25.000, die Teil dieser Satzung ist, 
dargestellt. Diese Karte liegt zu jedermanns Einsicht während der Dienststunden im Rathaus 
aus. 

§ 19 
Ortschaftsräte 

(1) Die Anzahl der Mitglieder der Ortschaftsräte 
in Randau-Calenberge beträgt 7, 
in Pechau beträgt 7, 
in Beyendorf-Sohlen beträgt 9. 

(2) Im Falle von Eingemeindungen in die Landeshauptstadt Magdeburg wird bestimmt, dass 
erstmals nach Einrichtung der Ortschaft die bisherigen Gemeinderäte der eingegliederten 
Gemeinden die Ortschaftsräte bis zum Ablauf der Wahlperiode der ehemaligen 
Gemeinderäte sind. 

(3) Für Angelegenheiten des Verfahrens der Ortschaftsräte, die nicht im Gesetz oder in einer be
sonderen Geschäftsordnung geregelt sind, gilt im übrigen die Geschäftsordnung des 
Stadtrates der Landeshauptstadt Magdeburg in ihrer jeweiligen zuletzt gültigen Fassung 
sinngemäß. 

§ 20 
Rechte und Aufgaben des Ortschaftsrates 

(1) Dem Ortschaftsrat werden im Rahmen des Haushaltsplanes folgende Aufgaben zur 
Erledigung übertragen: 

1. Beschlussfassung über die Ausgestaltung und Benutzung von Büchereistellen, sonstigen 
Einrichtungen der Kulturpflege, Kinderspielplätzen, Sportanlagen, Altentagesstätten, 
Park- und Grünanlagen sowie von Friedhöfen und Friedhofskapellen, letztere jedoch im 
Einvernehmen mit dem Friedhofs- und Bestattungsbetrieb Magdeburg; 

2. Beschlussfassung über privatrechtliche Entgelte für die Inanspruchnahme oder 
Überlassung der unter Ziffer 1 genannten Einrichtungen im Einzelfall, soweit diese nicht 
allgemein festgesetzt sind; 

3. Beschlussfassung über die Verwendung von Haushaltsmitteln, soweit dies durch die 
Haushaltssatzung vorgesehen ist; 
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